
Kapitel 4

Die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe

Artikel 81
1 Die örtlichen Volksvertretungen sind die von den wahl
berechtigten Bürgern gewählten Organe der Staatsmacht in 
den Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken, Gemeinden 
und Gemeindeverbänden.
2 Die örtlichen Volksvertretungen entscheiden auf der 
Grundlage der Gesetze in eigener Verantwortung über alle 
Angelegenheiten, die ihr Gebiet und seine Bürger betref
fen. Sie organisieren die Mitwirkung der Bürger an der Ge
staltung des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Lebens und arbeiten mit den gesellschaftlichen Or
ganisationen der Werktätigen zusammen.
3 Die Tätigkeit der örtlichen Volksvertretungen ist dar
auf gerichtet,

das sozialistische Eigentum zu mehren und zu schützen, 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger stän
dig zu verbessern und das gesellschaftliche und kul
turelle Leben der Bürger und ihrer Gemeinschaften zu 
fördern,
das sozialistische Staats- und Rechtsbewußtsein der 
Bürger zu heben und die öffentliche Ordnung zu 
sichern, die sozialistische Gesetzlichkeit zu festigen und 
die Rechte der Bürger zu wahren.
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